
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1988/2/25 84/06/0224
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.02.1988

Index

L37156 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag

Steiermark

L82006 Bauordnung Steiermark

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §37;

AVG §40 Abs1 impl;

BauO Stmk 1968 §61 Abs1;

Rechtssatz

Das Unterlassen einer FORTGESETZTEN örtl. Erhebung und mündl. Verhandlung kann einen Verfahrensmangel

darstellen.

Schlagworte

Sachverhalt Sachverhaltsfeststellung
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